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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

ZPO §84 I

ZPO §85

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

An sich hat das Prozeßgericht die Partei zu veranlassen, die Schlüssigkeit des Begehrens durch ergänzende bzw

geänderte Behauptungen herbeizuführen. Das ist jedoch dann entbehrlich, wenn nicht erkennbar ist, in welcher Weise

dies überhaupt geschehen könnte und auch die Partei in ihrer Rechtsmittelrüge nicht andeutete, wie sie das

bewerkstelligen könnte.
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